
eine deutlichere Schwerpunktsetzung ermöglicht. „Durch die
Erhöhung der Wochenstunden für die Prüfungsfächer auf er-
höhtem Anforderungsniveau können Inhalt und Stoff aus den
Kerncurricula in der Oberstufe intensiver behandelt werden.
Das bedeutet eine größere Möglichkeit der Vertiefung und es
gibt den Lehrkräften mehr Zeit, auf Fragen von Schülerinnen
und Schülern einzugehen”, erläuterte die Kultusministerin.

4. Weniger Klausuren

Die Anzahl der Klausuren in der Qualifikationsphase der gym-
nasialen Oberstufe wird deutlich reduziert. Eine mögliche An-
bindung der Facharbeit an ein Fach auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau und eine daraus resultierende Veränderung des
Seminarfachs ermöglicht eine weitere Reduzierung der
schriftlichen Arbeiten. Andere Formen der Leistungsfeststel-
lung im Rahmen der Mitarbeit im Unterricht werden ermög-
licht. Dies ermöglicht eine Verringerung um bis zu sieben
Klausuren in der Qualifikationsphase der gymnasialen Ober-
stufe. Kultusministerin Heiligenstadt: „Das entlastet und be-
freit vom Lernstress nur für Klausuren und verringert für die
Lehrkräfte den Korrekturaufwand. Wir möchten es Schülerin-
nen und Schülern außerdem auch auf Wunsch ermöglichen,
die vierte schriftliche Prüfung in dem Prüfungsfach auf
grundlegendem Anforderungsniveau durch eine Prüfung in
Gestalt einer sogenannten Präsentationsprüfung zu ersetzen.”

Kultusministerin Heiligenstadt unterstrich, dass es eine quan-
titative Ausweitung des Lernstoffs nicht geben werde. „Wir
wollen echte Entlastungen und mehr Zeit für unsere Schüle-

rinnen und Schüler zum Lernen und zum Leben. Wenn wir
jetzt wieder mehr Stoff in die Kerncurricula pressen würden,
dann würden wir die geäußerte Kritik am geltenden G8 nicht
ernst nehmen und auch die Ergebnisse der Expertenrunde ig-
norieren.” Zukünftig solle in den Lehrplänen eine stärkere
Studien- und Berufswahlorientierung vornehmlich in der Ein-
führungsphase erreicht werden, so die Ministerin. „Infolge er-
weiterter studien- und berufswahlorientierender Maßnahmen
an den Gymnasien werden Studien- und Berufswahlentschei-
dungen auf sicherer Grundlage getroffen. Das kann dazu bei-
tragen, die Zahl der Studienabbrüche beziehungsweise Ausbil-
dungsabbrüche zu verringern.”

Durch die Umstellung auf die dreizehnjährige Schulzeitdauer
bis zum Abitur ab dem Schuljahr 2015/2016 wird den Schulen
und den Schulträgern ausreichend Zeit für die Vorbereitung
gegeben. Mit der Einbeziehung der Jahrgänge 5, 6, 7 und 8 zu
diesem Zeitpunkt werden auch alle Schülerinnen und Schüler
erfasst, die bei einer Umstellung schon zum kommenden
Schuljahr 2014/2015 in den Klassen 5-7 sind.

„Mit diesen Umstellungen macht sich das Land Niedersachsen
auf den Weg zu einem modernen Abitur nach 13 Jahren:
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte werden deut-
lich entlastet, gleichzeitig wird die hohe Qualität des nieder-
sächsischen Abiturs gesichert, die Einhaltung der Bildungs-
standards garantiert und der länderübergreifende Abitur -
vergleich nicht beeinträchtigt”, erklärte Heiligenstadt ab -
schließend.
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Islamische Feiertage im Schuljahr 2014/15
Bek. d. MK v. 13.2.2014 – 36.1-82013
Bezug:    RdErl. „Unterricht an kirchlichen Feiertagen und Teilnahme an

kirchlichen Veranstaltungen“ vom 1.11.2012 (SVBl. S. 597) – VO-
RIS 22410 –

Die Termine der islamischen Feiertage im Schuljahr 2014/15
sind:

Fastenbrechenfest:     28.7.2014 (noch Schuljahr 2013/14)

Opferfest:                    4.10.2014

1. Ramadan:                17.6.2015

Fastenbrechenfest:     17.7.2015

Auf Grund unterschiedlicher Rechtsschulen des Islam und der
kalendarischen Umrechnung können die Daten geringfügig
variieren.

Für die Unterrichtsbefreiung der islamischen Schülerinnen
und Schüler für die Dauer der religiösen Veranstaltung gilt der
Bezugserlass entsprechend. 

Jüdische Feiertage im Schuljahr 2014/15
Bek. d. MK v. 13.2.2014 – 36.1-82013

Bezug:    RdErl. „Unterricht an kirchlichen Feiertagen und Teilnahme an
kirchlichen Veranstaltungen“ vom 1.11.2012 (SVBl. S. 597) – VO-
RIS 22410 –

Die Termine der jüdischen Feiertage im Schuljahr 2014/15
sind:

Rosch-Haschana (Neujahrsfest):   25.9.2014 und 26.9.2014

Jom Kippur (Versöhnungstag):       4.10.2014

Sukkot (Laubhüttenfest):               9.10.2014 und 10.10.2014

Schemini Azeret (Schlussfest):      16.10.2014

Simchat Thora (Freudenfest):        17.10.2014

Pessach (Passahfest):                    4.4.2015 und 5.4.2015
                                                   sowie 10.4.2015 und
                                                   11.4.2015

Schawuot (Wochenfest):               24.5.2015 und 25.5.2015

AMTLICHER TEIL
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Für die Unterrichtsbefreiung der jüdischen Schülerinnen und
Schüler für die Dauer der religiösen Veranstaltung gilt der Be-
zugserlass entsprechend. 

Tagungen 2015 zur Erlangung der 
kirchlichen Bestätigung – Vokation –
für Religionslehrkräfte
Lehrkräfte, die ab dem 1.11.2006 ihre Fakultas für das Fach
Evangelische Religion erwerben bzw. nach dem 1.11.2006
fachfremd Religionsunterricht erteilen möchten, benötigen
eine Vokation. Dazu ist der Besuch einer Vokationstagung
Voraussetzung.

1. Vokationstagungen für Lehrkräfte mit der Fakultas 
Religion:

Folgende Tagungen haben noch freie Plätze:

25.2. - 27.2.2015 „Die Bibel entdecken“ im Evangelischen
Bildungszentrum Ostfriesland – Potshausen, Potshauser
Straße 20, Ostrhauderfehn, Arbeitsstelle für Ev. Religions-
pädagogik Ostfriesland, Tel.: 04941 96860, E-Mail: info@aro-
aurich.de, www.aro-aurich.de

26. - 28.2.2015 „Freude an der Religion finden“ in Loccum,
Religionspädagogisches Institut Loccum, Tel.: 05766 81165, E-
Mail: carmen.borggrefe@evlka.de, www.rpi-loccum.de

11. - 13.3.2015 „Die Bibel ins Leben holen” im Evangeli-
schen Bildungshaus in Rastede, Arbeitsstelle für Religions-
pädagogik, Anmeldung: ARP Oldenburg, Tel.: 0441 7701441
oder 0441 7701420, E-Mail: arp@ev-kirche-oldenburg.de 

28. - 30.5.2015 „Freude an der Religion finden“ in Loccum,
Religionspädagogisches Institut Loccum, Tel.: 05766 81165, E-
Mail: carmen.borggrefe@evlka.de, www.rpi-loccum.de

10. - 12.6.2015 im Hotel Hessenkopf in Goslar, Arbeitsbe-
reich Religionspädagogik und Medienpädagogik der Ev.-luth.
Landeskirche in Braunschweig, Tel.: 05331 802504 oder
05331 802512, E-Mail: arpm@lk-bs.de; www.arpm.de

23. - 25.9.2015 „Sind Räume heilig?” im Kloster Frenswe-
gen in Nordhorn: Ostrhauderfehn, Arbeitsstelle für Ev. Religi-
onspädagogik Ostfriesland, Tel.: 04941 96860, E-Mail: info@
aro-aurich.de, www.aro-aurich.de

11. - 13.11.2015 „Die Bibel ins Leben holen” im Evangeli-
schen Bildungshaus in Rastede, Arbeitsstelle für Religions-
pädagogik, Tel.: 0441 7701441 oder 0441 7701420, E-Mail:
arp@ev-kirche-oldenburg.de 

11. - 13.11.2015 im Hotel Hessenkopf in Goslar, Arbeitsbe-
reich Religionspädagogik und Medienpädagogik der Ev.-luth.
Landeskirche in Braunschweig, Tel.: 05331 802504 oder
05331 802512, E-Mail: arpm@lk-bs.de, www.arpm.de

12. - 14.11.2015 „Freude an der Religion finden“ in Loc-
cum, Religionspädagogisches Institut Loccum, Tel.: 05766
81165, E-Mail: carmen.borggrefe@evlka.de, www.rpi-loccum.de

2. Vokationstagungen für Lehrkräfte, die fachfremd Evan-
gelische Religion erteilen:

24. - 28.2.2015 „Mit Freude Religion unterrichten – Ein-
führung in die Praxis des evangelischen Religionsunter-
richts” in Loccum, Religionspädagogisches Institut Loccum,
Tel.: 05766 81165, E-Mail: carmen.borggrefe@evlka.de, www.
rpi-loccum.de

10. - 14.11.2014 „Mit Freude Religion unterrichten – Ein-
führung in die Praxis des evangelischen Religionsunter-
richts” in Loccum, Religionspädagogisches Institut Loccum,
Tel.: 05766 81165; E-Mail: carmen.borggrefe@evlka.de, www.
rpi-loccum.de

Die Tagungen sind grundsätzlich offen für alle Lehrkräfte, die
in Niedersachsen Religionsunterricht erteilen. Sie sind herz-
lich eingeladen. Die Tagung ist eine kostenfreie Fortbildung
der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Sie
ist kirchlicherseits ein Angebot zur Unterstützung und zur Zu-
sammenarbeit.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an
die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen,
Frau Michaelsen (Buchstaben A - F), Tel.: 0511 12401243, E-
Mail: susanne.michaelsen@evlka.de, Frau Struß (Buchstaben
G - Z), Tel.: 0511 12401393, E-Mail: annette.struss@evlka.de.


